
 

 

 

 

 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayerischen Wasserge-

setzes (BayWG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG); 

Naturnaher Ausbau des Wetzendorfer Landgrabens und des Seegrabens im 

Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Stadtteils Wetzendorf; 

Protokoll der standortbezogenen Vorprüfung der UVP-Pflicht im Einzelfall 

 

 

Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Stadtteils Wetzendorf, mit dem 

derzeitig in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 4641 „Wetzendorf“, soll eine 

ca. 10,5 ha große Parkanlage im Bereich bisher landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen entstehen. Der linear durch die Feldflur verlaufende Wetzendorfer Land-

graben soll naturnah ausgebaut und zum integralen Bestandteil des neuen Er-

holungs- und Naturraums „Wetzendorfer Park“ werden. Der ganzjährig wasser-

führende Seegraben soll an einer nach vorne verlagerten Stelle, im Rahmen des 

naturnahen Gewässerausbaus mit dem periodisch, zeitweise wasserführenden 

Wetzendorfer Landgraben zusammengelegt werden, um eine kontinuierliche 

Wasserführung im zentralen Parkbereich zu ermöglichen.  

 

Der Seegraben wird dabei auf kurzem Wege mit dem Landgraben zusammen-

geführt, da der Seegraben aufgrund seiner dauerhaften Wasserführung die ent-

scheidende „Quelle“ für das Fließgewässer darstellt. Das Umfeld des Seegra-

bens wird oberhalb der Einmündung modelliert und abgeflacht, so dass das der-

zeit eingetiefte Gewässer als Wiesenbach durch eine Sekundäraue verläuft. Da-

mit verbunden sind auch zusätzliche Rückhaltevolumina für den Starkregen- und 

Hochwasserfall. Der aktuell temporär trockenfallende Wetzendorfer Landgraben 

wird im Wesentlichen ab der neuen Einmündung des Seegrabens ökologisch 

aufgewertet.  

 

Vorgesehen ist ein mäandrierendes und strukturreiches Niedrig- und Mittelwas-

serbett, das beginnend ab Mittelwasserabfluss in die Auen- und Parklandschaft 

ausufert. Die Gewässersohle im Niedrigwasserbett wird überwiegend aus sandi-

gen bis mittelkiesigen Substraten aufgebaut. Steilufer und Kolke werden mit den 

anstehenden Materialien profiliert. Mit Strömungslenkern aus Totholzelementen 

wird die Diversität der Strömungs- und damit auch Substratverhältnisse langfris-

tig gesichert. Die Erlebbarkeit des Gewässers ist über die geringe Tiefe und ab-

geflachten Ufer gesichert. Aufgrund der Eutrophierung der Gewässer und wegen 

des angestrebten Biotop-/Gehölzverbunds der beiden Biotope, wird überwie-

gend eine Beschattung hergestellt. Diesen Verbund bilden extensive Wiesen-

flächen und heimischen Gehölzpflanzungen, die eine verknüpfende Gehölzstruk-

tur zwischen den bereits vorhandenen Biotopen im Westen (großflächiges Feld-

gehölz) und Osten (Weiden-Erlen Biotop/Feldgehölz) darstellen. 

 



 

 

 

 

 

Die Maßnahme stellt einen Gewässerausbau im Sinne des § 67 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) dar. Hierfür ist vorab gemäß UVPG § 7 Abs. 2 Anlage 1, Nr. 

13.18.2 eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles bzgl. der Notwendig-

keit einer Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.  

 

Bei der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 7 Abs. 2 

UVPG handelt es sich um eine summarische Vorschau aufgrund überschlägiger 

Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG aufgeführten 

Kriterien, ob bei dem einen Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß 

den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die 

Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 

vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, 

dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der 

zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob 

das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die 

die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und 

nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der 

zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Einschätzung aufgrund überschlägiger Prüfung bedeutet, dass keine ausführli-

che Sachverhaltsermittlung notwendig ist. Wegen des Gebots der Unverzüglich-

keit (§ 7 Abs. 6 UVPG) können zur Erforschung nur solche Mittel eingesetzt wer-

den, die wenig Zeitaufwand erfordern. Regelmäßig wird anhand vorliegender 

Tatsachen und nach Aktenlage entschieden. Es genügt also die plausible Erwar-

tung, dass die Realisierung des Vorhabens zu erheblichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen führen kann, um eine UVP-Pflicht auszulösen. 

 

Das beantragte Vorhaben liegt im vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-

biet des Wetzendorfer Landgrabens (Nr. 2.3.8 der Anlage 3 zum UVPG) und im 

Stadtgebiet Nürnberg, einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte (Nr. 2.3.10 

der Anlage 3 zum UVPG). Zudem sind im Vorhabenbereich gesetzlich ge-

schützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes vorhanden (Nr. 

2.3.7 der Anlage 3 zum UVPG). Es war daher unter Berücksichtigung der in An-

lage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das Neuvorhaben erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfind-

lichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 

UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  

 

Auf Grundlage der im Antrag auf standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung 

der UVP-Pflicht  des Vorhabens gemachten Angaben und Erläuterungen sowie 

der dem Umweltamt vorliegenden Kenntnisse zu den betroffenen Gewässerab-

schnitten und deren Umfeld, kann festgestellt werden, dass unter Berücksichti-



 

 

 

 

 

gung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien der geplante Gewässer-

ausbau nach Einschätzung der zuständigen Unteren Wasserrechtsbehörde 

(Umweltamt der Stadt Nürnberg) keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären.  

 

Bei der Vorprüfung waren insbesondere folgende Merkmale des Vorhabens 

maßgebend: 

 

 Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Versiegelung. Durch die geplanten 

Renaturierungsmaßnahmen ist eine naturschutzfachliche Aufwertung der Ge-

wässer zu erwarten.  

 

 Das Vorhaben schafft neue Habitate für feuchte und wechselfeuchte Stand-

orte und fördert die Artenvielfalt. Die nach § 30 BNatschG und Art.23 Bay-

NatSchG gesetzlich geschützten Feuchtbiotope im westlichen Bereich des 

Vorhabenbereichs werden erhalten und ggf. erweitert. 

 

 Wertvolle Gehölzbestände insbesondere im westlichen Bereich des Vorha-

benbereichs sollen erhalten werden. Die voraussichtlich zum Erhalt vorgese-

henen Heckenstrukturen am Westrand des Plangebiets, die in einem zukünf-

tig als naturnah gestalteten Bereich der öffentlichen Grünfläche verbleiben 

sollen, können durch die naturnahe Gestaltung des Wetzendorfer Landgra-

bens eine Aufwertung als Lebensraum erfahren.  

 

 Durch die Herstellung unterschiedlicher Strömungsqualitäten sollen vielfältige 

aquatische und wechselfeuchte Habitate neu entstehen. Es soll im Ganzen 

ein Gewässerlauf mit natürlicher Ufer- und Sohl- und Saumgestaltung entste-

hen. Es ist eine enorme Aufwertung für Ökologie und Sozialfunktionen zu er-

warten. 

 

 Durch das Vorhaben können sich aufgrund der naturnahen Gestaltung der 

Gewässerstrukturen für bestimmte Artengruppen (z.B. Amphibien, Libellen) 

deutliche Verbesserungen im Vergleich zum aktuellen Zustand ergeben. 

 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter sind 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Vielmehr ist durch das Vorhaben eine 

erhebliche ökologische Aufwertung des Vorhabenbereichs wahrscheinlich. Eine 

Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht somit nicht.  

 

Die Prüfung wurde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführ-

ten Kriterien durchgeführt, da sich das Vorhaben im Bereich des vorläufig gesi-

cherten Überschwemmungsgebiet des Wetzendorfer Landgrabens (Nr. 2.3.8 der 



 

 

 

 

 

Anlage 3 zum UVPG) und im Stadtgebiet Nürnberg, einem Gebiet mit hoher Be-

völkerungsdichte (Nr. 2.3.10 der Anlage 3 zum UVPG) befindet und sich im Vor-

habenbereich gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutz-

gesetzes vorhanden sind (Nr. 2.3.7 der Anlage 3 zum UVPG). 

 

Das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls wird gem. § 5 Abs. 2 

Satz 1 UVPG auf der Internetseite des Umweltamtes und dem bayerischen UVP-

Portal bekanntgemacht.  
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